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1 Einleitung 

 
Mit der Änderung des Baugesetzbuches vom 20.07.2004 wurden die europarechtlichen Vorga-
ben im Bereich der Bauleitplanung umgesetzt. Eine ganz wesentliche Änderung stellt dabei die 
Einführung der Umweltprüfung für alle Bauleitpläne dar. Sie gilt für die Aufstellung, Änderung, 
Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen einschließlich des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans. Nur für Bauleitpläne, die im vereinfachten Verfahren nach 
§13 BauGB aufgestellt werden und für Bebauungspläne der Innenentwicklung, die im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13a BauGB 2a aufgestellt werden, ist keine Umweltprüfung erforderlich. 
Im Mittelpunkt der Umweltprüfung steht der Umweltbericht, der die Grundlage für die Beteiligung 
der Öffentlichkeit und eine sachgerechte Abwägung der Umweltbelange durch die Gemeinde bie-
tet. 
 
Weiterhin sieht § 21 Abs. 1 BNatSchG für die Bauleitplanung die Anwendung der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung vor, wenn auf Grund dieser Verfahren nachfolgend Eingriffe in Natur 
und Landschaft zu erwarten sind. Im vorliegenden Umweltbericht wird die Eingriffsregelung an-
gelehnt an den Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft - Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung – Ein Leitfaden“ bearbeitet. Der Leitfaden wurde vom Bayerischen Staatsministe-
rium für Wohnen, Bau und Verkehr herausgegeben und per Schreiben vom 15. Dezember 2021 
eingeführt.  
 
Dieser Leitfaden fusioniert die Methodik des Leitfadens „Bauen im Einklang mit Natur und Land-
schaft“ aus dem Jahr 2003 mit der Methodik der Bayerischen Kompensationsverordnung, die am 
7. August 2013 eingeführt wurde.  
 
Durch den neuen Leitfaden erfolgt eine Umstellung von einem flächenbezogenen auf ein wert-
punktbezogenes Bilanzierungssystem. 
 
 
 

1.1 Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele der Bauleitplanung 

 
Die positive Entwicklung der Gemeinde Gädheim und die damit verbundene Zunahme der Bevöl-
kerung macht die Bereitstellung neuer Baugebiete in der Gemeinde erforderlich. Hiervon partizi-
piert ebenfalls der Ortsteil Greßhausen. Die ausgewiesene Fläche soll das Defizit an Wohnbau-
fläche im Ortsteil Greßhausen ausgleichen. Sie gliedert sich an die bereits bestehende Bebauung 
an. 
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

 
 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes und ihrer Berücksichtigung 

 
Grundlegend finden allgemeine gesetzliche Bestimmungen wie das Baugesetzbuch und die 
entsprechenden Naturschutz-, Bodenschutz und Wasserschutzgesetze Berücksichtigung. Zur 
Beachtung der Belange der Baukultur und Denkmalpflege wird das Gesetz zum Schutz und zur 
Pflege der Denkmäler (DSchG) herangezogen.  
 
 

1.2.1 Regionalplan 

 
 
Im Regionalplan ist das Gebiet als ländlicher Teilraum, dessen Entwicklung im besonderen Maße 
gestärkt werden soll, beschrieben. Einschränkende Aussagen aus der Regionalplanung liegen 
für den ausgewählten Raum nicht vor. Siedlungserweiterungen nach Maßgabe der zu Beginn des 
Kapitels 11.3 im Landschaftsentwicklungsprogramm (LEP) genannten allgemeinen Grundsätze 
und Hinweise zur Siedlungsentwicklung und -gestaltung erfolgen. Dies sind unter anderem: 
 

 Die Inanspruchnahme von freier Landschaft und die Versiegelung der Böden soll so 
gering wie möglich gehalten werden. 
 

 Unbebaut bleiben sollen neben den im LEP genannten Landschaftsteilen:  
o Auenfunktionsräume mit ihren Überschwemmungsgebieten bzw. Retentions-

räumen für Hochwasser (vgl. Karte 1.2), 
o Gebiete mit hervorragender Bedeutung für den Bodenschutz (vgl. Karte 4.1) 
o Landschaftsteile mit natürlicher/naturnaher Entwicklung sowie mit vorherr-

schenden Leistungen für Naturhaushalt und Landschaftsbild (vgl. Karte 6), ins-
besondere mit besonders schutzwürdigen Arten- oder Lebensraumbeständen 
sowie Erweiterungs- und Entwicklungsflächen für naturnahe Lebensräume, so-
wie Grünzäsuren (vgl. Karte 6), 



Grüne-Akzente Stadt Gädheim OT Greßhausen 
Landschaftsplanung  Allgemeines Wohngebiet „Hügeläcker“ 
Haßfurt  Umweltbericht 

   
 
 
 

Seite 6 von 21 

 

o regionale Biotopverbundachsen, 
o Natura 2000-Gebiete, 
o Wälder, insbesondere wenn sie besondere Erholungsfunktionen, ökologische 

Funktionen oder sonstige Schutzfunktionen übernehmen, 
o Landschaftsteile mit wichtiger Erholungsfunktion, 
o wichtige Frischlufttransportbahnen, 
o überdurchschnittlich ertragreiche Böden 

 

 Bei der Siedlungsentwicklung sollen das typische Orts- und Landschaftsbild, die 
landschaftstypische Siedlungsstruktur sowie die Identität der Siedlungen in ihrem 
Charakter nicht nachteilig verändert werden. Wertvolle Siedlungsbereiche, 
Baudenkmäler, Gebäudeensembles, landschaftstypische Bauweisen, Blickbeziehungen 
und landschaftstypische dörfliche Siedlungsstrukturen sollen bewahrt werden. 

 

 Die Siedlungsentwicklung soll sich nicht auf reliefbedingte Leitstrukturen wie steile 
Talhänge oder Hangkanten mit Hecken, Magerrasen, Streuobst u.a.m. erstrecken, 
sondern diese freihalten und ggf. erst wieder auf angrenzenden Hochflächen erfolgen. 

 

 Im Übergangsbereich zur freien Landschaft sollen gewachsene und intakte Ortsränder 
erhalten bleiben und auf die landschaftliche Einbindung neuer Wohn- und 
Gewerbegebiete besonders geachtet werden. Hierzu sollen typische 
Siedlungsrandstrukturen (wie Wiesen und Weiden, Streuobstbestände, Gebüsche, 
Hecken, Feldgehölze, Raine, Ranken, Fließ- und Stillgewässer, gewässerbegleitende 
Säume und Gehölze, Waldränder) erhalten und wieder geschaffen werden. 

 
 

1.2.2 Flächennutzungsplan 

 
Die Festlegung des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Hügeläcker I“ erfolgt 
in Abstimmung mit dem bestehenden Flächennutzungsplan. Dieser weist auf der zu überplanen-
den Fläche ein Mischgebiet aus. Die überbaubare Grundfläche des Bebauungsplangebietes be-
läuft sich auf ca. 2.443 m². 
 

 
Flächennutzungsplan 
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1.2.3 Schutzgebiet 

 
Schutzgebiete wie FFH, SPA, Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind durch das 
Vorhaben nicht betroffen. 
 

1.2.4 Gesetzlich geschützte Biotope 

 
Abkürzungen: 
BNatSchG  Bundes Naturschutzgesetz 
BayNatSchG Bayerisches Naturschutzgesetz 
 
 
WH Hecken naturnah 
Entlang des Weges befindet sich eine geschützte mesophile Hecke (gesetzlicher Schutz §39 
BNatSchG, Art 16 BayNatSchG). Diese ist zu erhalten. 
 
 

 
 
 
 

2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen 
einschließlich der Prognose bei Durchführung der Planung 

 
 

2.1 Natürliche Vorraussetzungen 
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Lage im Raum  
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) 

 
Das Planungsgebiet befindet sich am östlichen Rand von Greßhausen. Es liegt auf ca. 300 m 
Höhe. Naturräumlich gehört es zu dem Mainfränkischen Platten und dem Hesselbacher 
Waldland. Der Naturraum ist sehr waldreich, schwach besiedelt und dient der Naherholung. Das 
flachwellige Gebiet entwässert zum Maintal in meist steil eingeschnittenen Kerbtälern. 
 
Die potentiell natürliche Vegetation wäre ein Waldgersten-Buchenwald im Komplex mit einem 
Waldmeister-Buchenwald. 
 
 
 

2.2 Schutzgüter 

 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei Stufen 
unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit.  
 
 

2.2.1 Schutzgut Boden 

 

Beschreibung 

Geologie: Unterer Keuper, Untere Tonstein-Gelbkalkschichten 
Hierbei handelt es sich um Wechsellagerungen von Ton/Mergelgestein, Do-
lomitstein und Sandstein 
 
Als Bodentyp herrscht fast ausschließlich Braunerde (teilweise pseudover-
gleyt) aus grusführendem Lehm vor. Die Fruchtbarkeit dieses Bodentyps ist 
gut. Braunerden und Braunerde-Übergangstypen sind in Deutschland sehr 
weit verbreitet. 
 
Das Rückhaltevermögen der Böden für sorbierbare Stoffe ist überwiegend 
mittel, die potentielle Erosionsgefährdung durch Wasser auch (LEK Main-
Rhön). 
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Auswirkung 

Durch die Baumaßnahmen (Wege und Gebäude) wird die Oberfläche der Bö-
den direkt versiegelt. Zusätzlich treten Verdichtungen auch während der Bau-
phase durch das Befahren mit Baumaschinen und die Lagerung von Baustof-
fen im Umfeld der Baustellen auf. Die Bodenfunktionen wie das Filter- und 
Puffervermögen für Nähr- und Schadstoffe gehen in den überbauten Berei-
chen nahezu komplett verloren. Vertikaler Feuchtigkeitstransport oder Luft-
austausch kann nicht mehr stattfinden. Die Bodenfruchtbarkeit sinkt oder 
kommt zum Erliegen. Die natürliche geologische Schichtenlagerung wird im 
Bereich von Baugruben sowie durch Bodenauf- und -abtrag gestört.  

Bewertung 

Durch die Bebauung wird die Bodenfunktion im Bereich des Bebauungsplans 
wesentlich gestört. Die Grundflächenzahl als Maß für die Überbauung ist mit 
0,4 bis 0,5 durchschnittlich. 
 
Die Erheblichkeit für das Schutzgut Boden ist mit mittel zu bewerten. 

 
 

2.2.2 Schutzgut Klima und Lufthygiene 

 

Beschreiung 

Das Regionalklima im Untersuchungsgebiet ist subkontinental geprägt. Die 
jährliche Niederschlagssumme beträgt durchschnittlich pro Jahr 650 – 750 
mm. Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt ca. 8,0 °C – 9,0 °C.  
 
Ackerbaulich genutzte Flächen stellen Kaltluftentstehungsgebiete dar. Die 
Kaltluft fließt, dem natürlichen Gefälle folgend, zum Main ab.  

Auswirkung 

Das Gebiet weist laut LEK Main-Rhön eine hohe Wärmeausgleichsfunktion 
und eine hohe Inversionsgefährdung auf. Durch die mit dem Vorhaben ver-
bundene Versiegelung geht diese verloren und es kommt lokal zu einer hö-
heren Bodenerwärmung. Frischlufttransportwege sind nicht gefährdet. 
 

Bewertung 

Die geplante Bebauung und Versiegelung des Planungsgebietes bewirken 
eine Verschlechterung des Kleinklimas. Aufgrund der geringen Größe des 
Baugebietes ist mit einer geringen zusätzlichen Erheblichkeit für das 
Schutzgut Klima zu rechnen. 

 
 

2.2.3 Schutzgut Wasser 

 

Beschreibung 

Das Gebiet liegt nicht in einem Wasserschutz- oder einem festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet. Oberflächengewässer oder Quellfassungen sind 
nicht vorhanden. Die Böden weisen nur eine geringe Neigung zur Grundwas-
serneubildung auf. 
 
Die Entwässerung der Grundstücke erfolgt getrennt. Häusliche Schmutzwas-
ser werden separat abgeleitet und an die bestehende Kanalisation ange-
schlossen. Von dort wird es der Teichkläranlage Greßhausen zugeführt. Das 
anfallende Oberflächen- und Regenwasser wird einem bestehenden Graben 
an der HAS 2 im östlichen Bereich der Ortslage Greßhausen zugeführt und 
letztendlich in den Main eingeleitet werden. 

Auswirkung 
Auf den versiegelten Flächen können die natürlichen Wasserhaushaltsfunk-
tionen nicht mehr erfüllt werden. Außerdem wird hier der Oberflächenabfluss 
vermehrt und beschleunigt.  
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Bewertung 
Aufgrund der ohnehin geringen Grundwasserneubildungsrate im Planungs-
gebiet ist mit einer geringen Erheblichkeit für das Schutzgut Wasser zu 
rechnen. 

 
 

2.2.4 Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften 

 

Beschreibung 

Das Planungsgebiet weist aktuell verschiedene Nutzungen auf, die in fol-
gende Biotopnutzungstypen (BNT) aufgegliedert werden können. 
 
Biotope        BNT   
Acker     3.445 m²   A11, V332 
Kraut und Staudenflur       38 m²   K122 
Wirtschaftsweg geschottert    144 m²   V32 
 
Vögel 
Die Hecke entlang des südwestlich verlaufenden Weges bleibt erhalten. So-
mit tritt für heckenbewohnende Vögel keine Verschlechterung ein. Für feld-
brütende Vogelarten ist das Gebiet aufgrund des Meideverhaltens gegen-
über Vertikalstrukturen nicht geeignet. 
 
Fledermäuse 
Im Gebiet befinden sich keine für Fledermäuse geeigneten Strukturen, es ist 
maximal als Nahrungshabitat einzuschätzen.  
 
Reptilien 
Reptilien konnten nicht nachgewiesen werden. Geeignete Lebensraumstruk-
turen befinden sich nur im Bereich der Feldhecke, diese bleibt erhalten. 

Auswirkung 

Vögel + Fledermäuse 
Für Vögel und Fledermäuse gehen Nahrungshabitate in geringem Umfang 
verloren. Ferner werden Biotope mit geringer bis mittlerer Wertigkeit über-
baut. 

Bewertung 
Es ist mit einer geringen Erheblichkeit für das Schutzgut Arten und Lebens-
räume zu rechnen. 

 
 

2.2.5 Schutzgut Landschaftsbild  

 

Beschreibung 

Das Landschaftsbild wird anhand der Kriterien Eigenart und Relief beurteilt. 
 
Das Relief gehört zu den wenig oder kaum veränderbaren 
Landschaftsfaktoren, die deshalb in starkem Maße zum Charakter und der 
Unverwechselbarkeit eines Landschaftsraumes beitragen. 
 
Die Eigenart einer Landschaft entsteht aus dem Zusammenwirken 
natürlicher und kultureller Faktoren. Sind als Folge des landschaftlichen 
Veränderungsprozesses diese prägenden Einflüsse im Landschaftsbild nur 
noch schlecht oder kaum mehr ablesbar, tritt ein Nivellierungseffekt ein und 
die Landschaft verliert an Eigenart. Die Eigenart kann zur Kennzeichnung 
der Empfindlichkeit einer Landschaftseinheit gegenüber Eingriffen 
herangezogen werden: Je höher die Eigenart eines Teilraumes, desto 
störender werden sich die negativen Auswirkungen eines Eingriffs 
bemerkbar machen.  
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Im Untersuchungsraum ist das Landschaftsbild durch das wellige Relief des 
Hesselbacher Waldlandes geprägt. Das Offenland wird großflächig acker-
baulich genutzt und besitzt nur einen geringen Anteil gliedernder Strukturen. 
Waldflächen sind inselartig in der Flur verteilt. 
 
Im LEK ist die Eigenart der Landschaft im Untersuchungsraum mit gering 
bewertet, für die naturbezogene Erholung ist das Gebiet mit geringen 
Entwicklungsmöglichkeiten potentiel geeignet. 

Auswirkung 
Das geplante Baugebiet liegt am Fuße eines Hanges, anschließend an die 
bestehende Bebauung und beeinträchtigt das Landschaftsbild kaum.  

Bewertung 
Erholungswert und Eigenart der Landschaft werden durch die Ausweisung 
des Baugebietes nicht wesentlich beeinträchtigt. Die Ausweisung bedeutet 
bezüglich des Schutzgutes Landschaftsbild eine geringe Erheblichkeit. 

 
 

2.2.6 Schutzgut Mensch 

 

Beschreibung 

Maßgebliche Aspekte für den Menschen und seine Gesundheit sind rele-
vante Umweltwirkungen wie Lärm, Schadstoffe, Ruß und Staub. Die Umge-
bung ist bereits durch bestehende Bebauung vorbelastet und bietet auch für 
die Erholung und Freizeitgestaltung des Menschen wenig Möglichkeiten. Ge-
nerell soll das Baugebiet Familien Wohnraum bieten und somit zu einer Ver-
besserung für die in der Gemeinde Gädheim lebenden Menschen sorgen. 

Auswirkung 
Während der Bauphase können Lärm, Erschütterungen und Staub zu tempo-
rären Belastungen der Umgebung führen, ansonsten sind keine wesentlichen 
Verschlechterungen für Menschen und ihre Gesundheit zu erwarten. 

Bewertung Es ist mit einer geringen Erheblichkeit für den Menschen zu rechnen. 

 
 

2.2.7 Schutzgut Kultur und Sachgüter 

 

Beschreibung 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich das Bau- und Kunstdenkmal (D-6-
74-139-20). Es handelt sich um ein neugotisches Wegekreuz von 1874 auf 
einem Inschriftsockel. Weitere Einzel- oder Bodendenkmäler sind nicht be-
kannt. 

Auswirkung 
Das Denkmal ist zu erhalten und während der Bauarbeiten zur Erschließung 
des Baugebietes zu schützen 

Bewertung nicht erheblich 

 
 

2.3 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

 
Es sind derzeit keine Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern erkennbar, die zu weiteren 
erheblichen Beeinträchtigungen führen könnten. 
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3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung 

 
Mit der Realisierung des Vorhabens sind die vorab beschriebenen Umweltauswirkungen verbun-
den. Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Gebiet größtenteils weiterhin als Brachland 
ungenutzt liegen bleiben, die vorhandenen Biotopstrukturen blieben erhalten. 
 
 
 

4 Maßnahmen bei Eingriffsrealisierung 

 
 

4.1 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der nachteiligen Auswirkungen 

 

Schutzgut Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen 

Boden  Schonender Umgang mit Grund und Boden gemäß §1 Abs. 5 
BauGB 

 Zum Schutz der wichtigen Bodenfunktionen soll die Versiege-
lung auf ein Mindestmaß begrenzt werden.  

 Wiederverwendung des abgetragenen Oberbodens in zukünfti-
gen Grünflächen 

Klima  Festsetzung von Grünordnungsmaßnahmen zur Verbesserung 
des Kleinklimas (keine Versiegelung von Flächen mit Vlies oder 
Folie zur Gartengestaltung) 

 Freiflächen, die nicht als Stellplätze, Zufahrten oder Wege be-
nötigt werden, sind unversiegelt zu belassen und zu begrünen. 

 Flächige Bodenabdeckungen aus mineralischem Material 
(Kies, Schotter, Lava oder dergleichen sind grundsätzlich nicht 
erlaubt. Ausnahmen sind dann möglich, wenn mindestens 75% 
der Fläche insektenfreundlich begrünt sind und wenn keine 
wasserundurchlässige Folie eingesetzt wird. 

Wasser  Oberflächenwasser wird getrennt abgeleitet und gedrosselt an 
die Vorfluter abgegeben. Hierdurch werden Hochwasserspitzen 
vermieden. 

 Bei der Befestigung von Stellplätzen und Wegen ist versicke-
rungsfähigen Belägen der Vorzug zu geben.  

 Bei der Anlage von geschlossenen Befestigungen ist der Nie-
derschlag wann immer möglich auf den Grundstücken breitflä-
chig zu versickern. 

Arten und Lebensge-
meinschaften 

 Natürliche und künstliche Beleuchtung:  
Minderung der Abstrahlhelligkeit bei der Beleuchtung durch in-
sektenfreundliche Gestaltung mit dem Verwenden von NAV 
Lampen (warmes Licht) oder von LED- Beleuchtung mit einer 
max. Farbtemperatur von 3000 bis max. 3500 Kelvin.  

Landschaftsbild/  
Erholung 

 Eingrünung des Baugebietes nach Südwesten durch eine Er-
gänzung der bestehenden Hecke 

Mensch  Keine Maßnahmen erforderlich 

Kultur-/Sachgüter  Beachtung geltender denkmalrechtlicher Vorgaben bei Boden-
eingriffen (Art. 7.1 DSchG)   
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4.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität  (vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG, „CEF-Maßnahmen“) 

 
Nicht nötig 
 
 
 

5 Eingriffsermittlung und Ausgleichsbedarf 

 
Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (§ 15 BNatSchG), Bayerischem Naturschutzgesetz (Art. 8 
BayNatSchG) und Baugesetzbuch (§ 1 a BauGB) müssen bei der Planung von Bauvorhaben 
nicht vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden. Der naturschutzrecht-
liche Eingriff durch vorliegenden Bebauungsplan wird gemäß Leitfaden „Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft“ (Dezember 2021) zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (StMLU) bilanziert. 
 
Bereits versiegelte Flächen (Wege) sind nicht in die Bilanzierung aufgenommen. Ebenso wird 
der bereits bestehende Spielplatz in den Geltungsbereich integriert. 
 
 

5.1 Eingriffsermittlung 

 

 
Bilanzierung des Eingriffs 
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Insgesamt ist ein Ausgleich von 2.905 Wertpunkten erforderlich. 
 
 

5.2 Maßnahmenplanung 

 
Als Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen, die Hecke an der Seite des südwestlich verlaufenden 
Weges zu verbreitern und zusätzlich mit drei Hochstämme zu ergänzen. Diese Vorgehen dient 
sowohl dem Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften als auch dem Landschaftsbild, da das 
Baugebiet eingegrünt wird. Für die Hecke sind die Gehölzarten aus der Liste im Anhang zu ver-
wenden. 
 

 
Geplante Heckenpflanzung mit 3 Hochstämmen 

 

BiotopNutzungsTyp (BNT) Code
Fläche 

m²

Be-

wertung 

(WP)

GRZ / 

Eingriffs-

faktor

Ausgleichs-

bedarf WP 

Acker, intensiv A11 3.445        2 0,4 2.756                 

Mäßig artenreiche Säume frischer bis mäßig 

trockener Standorte
K122 38             6 0,4 91                      

Wirtschaftsweg, geschottert V32 144           1 0,4 58                      

Summe          3.627                    2.905   

Bestandserfassung für das Schutzgut Arten und Lebensräume
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Der Ausgleichsumfang beträgt 3.048 Wertpunkte. 
 
 
 

5.3 Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation 

 

 
 
Es bleibt ein Überschuss von 143 Wertpunkten. 
 
 
 

6 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

 
Gemäß § 4c BauGB haben die Kommunen die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund 
der Durchführung der Bauleitpläne eintreten zu überwachen, um insbesondere unvorhergese-
hene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maß-
nahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  
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A1 K122
Kraut und 

Staudenflur
        6   B112 mesophile Hecke       12            433      6         2.598   

A2 K122
Kraut und 

Staudenflur
        6   B313*

3 Einzelbäume 

einheimischer 

Arten (Anerkennung 

50 m² pro Baum)

        9            150      3            450   

         583         3.048   Summe Ausgleichsumfang

B313*   Entwicklungszeit mehr als 80 Jahre = 12 WP, für den Prognosewert nach 25 Jahren sind nach der Biotopwertliste 3 WP 

abzuziehen.

M
a
ß

n
a
h
m

e
 N

r.

Ausgangszustand nach der 

BNT-Liste

Prognosezustand nach der 

BNT-Liste
Ausgleichsmaßnahme

Ausgleichsumfang für das Schutzgut Arten und Lebensräume

Tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation

maßgebliche Konflikte
zugeordneter Maßnahmen- 

komplex / Einzelmaßnahmen

mesophile Hecke       433      2.598   

Einzelbäume       150         450   

Gesamt    3.627      2.905   Gesamt       583      3.048   

Überschuss WP für ein 

Ökokonto und weitere 

Vorhaben (Ausgleich - Eingriff)

      143   

Dimension, Umfang                               

m²      -     WP

Kompensations-

umfang                             

m²     -     WP

Flächenverbrauch durch 

Überbauung und 

Biotopveränderung

      3.627         2.905   
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Das Monitoring umfasst die Überwachung planbedingter erheblicher Umweltauswirkungen, ins-
besondere  
 

 die Kontrolle der Abwicklung des B-Plans  
 

 die Umsetzung der im Umweltbericht angenommenen Maßnahmen (Kap. 4.1) zu Ver-
meidung, Minimierung und zum Ausgleich von schädlichen Umweltauswirkungen  

 
 
 

7 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

 
Die Umweltprüfung ergab, dass nachhaltige negative und nicht kompensierbare Auswirkungen 
auf die behandelten Schutzgüter nicht zu erwarten sind. Die mit der Umsetzung des Bebauungs-
planes verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft können über Eingrünungsmaßnahmen 
ausgeglichen werden. 
 
 
Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen: 
 
 
Schutzgut       Erheblichkeit   
 
Boden       mittelere Erheblichkeit 
 
Wasser       geringe Erheblichkeit 
 
Klima        geringe Erheblichkeit 
 
Arten und Lebensgemeinschaften   geringe Erheblichkeit 
 
Landschaftsbild / Erholung    geringe Erheblichkeit 
 
Mensch       geringe Erheblichkeit 
 
Kultur- und Sachgüter     Schutzmaßnahmen erforderlich,  
        dann nicht erheblich  
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8 Artenschutzbeitrag 

 

8.1 Prüfungsinhalt 

 
Zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Europa hat die Europäische Union die Fauna-Flora-Habi-
tat-Richtlinie (FFH-RL) und die Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) verabschiedet. Das Gesamtziel 
besteht für die FFH-Arten sowie für alle europäischen Vogelarten darin, einen günstigen Erhal-
tungszustand zu bewahren, beziehungsweise die Bestände der Arten langfristig zu sichern. Um 
dieses Ziel zu erreichen, hat die EU über die beiden genannten Richtlinien zwei Schutzinstru-
mente eingeführt: Das Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen Bestimmungen 
zum Artenschutz. Die artenschutzrechtlichen Vorschriften betreffen dabei sowohl den physischen 
Schutz von Tieren und Pflanzen als auch den Schutz ihrer Lebensstätten.  
 
 
In der vorliegenden Unterlage werden:  
 

 die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 
bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Ar-
ten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, ermit-
telt und dargestellt. (Hinweis: Die artenschutzrechtlichen Regelungen bezüglich der "Ver-
antwortungsarten" nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird erst mit Erlass einer neuen Bun-
desartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neu-
fassung bestimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht 
bekannt). 
 

 und gegebenenfalls die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von 
den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft.  

 
Die Artenschutzbelange müssen bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungs-
verfahren entsprechend den europäischen Bestimmungen geprüft werden. 
 
 

8.2 Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

 
 

8.2.1 Abschichtung des potentiell betroffenen Arteninventars 

 
Durch die Planung erfolgt eine Überbauung von Ackerflächen  
 
Die vorgefundenen Biotoptypen ergeben eine potentielle Betroffenheit für Vögel aus der Gilde 
der Feld- und Wiesenbrüter, für Fledermäuse und für Zauneidechsen. 
 
 

8.2.2 Verbote nach § 44 BNatSchG 

 
Aus § 44 Abs.1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ergeben sich für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe 
sowie für nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben im Geltungsbereich 
von Bebauungsplänen, während der Planaufstellung nach § 33 BauGB und im Innenbereich nach 
§ 34 BauGB bezüglich Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-RL und Europäische 
Vogelarten folgende Verbote:  
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Schädigungsverbot von Lebensstätten:  
 

Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten/ Standorten wild le-
bender Pflanzen und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tötung von wild le-
benden Tieren oder ihrer Entwicklungsformen bzw. Beschädigung oder Zerstörung von 
Exemplaren wild lebender Pflanzen oder ihrer Entwicklungsformen. 
 
Ein Verstoß liegt nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten bzw. Standorte im räumlichen Zusammenhang ge-
wahrt wird.  

 
 
 
Tötungs- und Verletzungsverbot:  
 

Signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos für Exemplare, der durch den Eingriff oder das 
Vorhaben betroffenen Arten 
 
Die Verletzung oder Tötung von Tieren und die Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwick-
lungsformen, die mit der Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
verbunden sind, werden im Schädigungsverbot behandelt. 
 

 
 
 
Störungsverbot:  
 

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten.  
 
Ein Verstoß liegt nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustan-
des der lokalen Population führt. 

 
 
 

8.2.3 Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie 

 
Gezielte Erfassungen von Pflanzenarten nach Anhang IV b) der FFH-Richtlinie wurden nicht 
durchgeführt. Die Abschichtung des potentiellen Arteninventars ergab kein mögliches Vorkom-
men solcher Arten im Planungsgebiet. Nachweise in der Bayerischen Artenschutzkartierung lie-
gen nicht vor. 
 
Eine Betroffenheit bzw. erhebliche Beeinträchtigung von Pflanzenarten nach Anhang IV b) der 
FFH-Richtlinie ist nicht zu erwarten. 
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8.2.4 Tierarten des Anhangs IV a) der FFH-Richtlinie 

 
 

8.2.4.1 Säugetiere, insbesondere Fledermäuse 

 
Das Gebiet ist für Fledermäuse maximal als Nahrungshabitat einzuschätzen. Strukturen die als 
Ruheplatz oder zur Jungenaufzucht dienen könnten fehlen. Fledermäuse sind durch das Vorha-
ben nicht betroffen 
 
Verstöße gegen die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG sind für Fledermäuse nicht zu prog-
nostizieren. 
 
 

8.2.4.2 Reptilien, insbesondere Zauneidechsen (Lacerta agilis) 

 
Das Gelände weist nur im Bereich der südwestexponierten Hecke Strukturen die grundsätzlich 
für eine Besiedelung mit Zauneidechsen geeignet sind, auf. Hier sind keine Eingriffe geplant. 
 
Verstöße gegen die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG sind deshalb für Reptilien nicht zu 
prognostizieren. 
 
 

8.2.5 Europäische Vogelarten  

 
Die Abschichtung des potentiellen Arteninventars ergab eine mögliche Betroffenheit für Vogelar-
ten aus der Gilde der Feldvögel insbesondere die Feldlerche. Nachweise in der Bayerischen Ar-
tenschutzkartierung lagen für Vogelarten nicht vor. Eine Überprüfung der Abstände von Vertkal-
strukturen ergab, dass das Gebiet nicht für Feldlerchen geeignet ist.  
 
Folgende Abstände wurden zugrunde gelegt 
 

 Abstand zu Einzelbäumen (im Garten) Und Hecken > 50m 

 Abstand zu Baumreihen und Feldgehölzen > 120 m 

 Abstand zu geschlossenen Gehölzkulissen > 160 m 
 
Verstöße gegen die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG sind deshalb für Vögel nicht zu 
prognostizieren. 
 
 

8.3 Gutachterliches Fazit 
 
Es sind keine Konflikte mit den Verbotstatbeständen des § 44 BNatSchG zu erwarten. 
Eine Ausnahmeverfahren gem. § 45 (7) BNatSchG ist nicht erforderlich. 
 
 
 
 Haßfurt, den 31.10.2023 
 
 
 
 _________________________ 
  Christian Sandner 
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9 Anhang: Gehölzauswahlliste 

 
Die angegebenen Qualitäten sind Mindestanforderungen. 
 
Bäume  Qualität: H. 3xv, StU 10-12 cm 
 
Acer campestre    Feldahorn 
Acer platanoides    Spitzahorn 
Carpinus betulus    Hainbuche 
Prunus avium    Vogelkirsche 
Quercus petraea    Traubeneiche 
Quercus robur    Stieleiche 
Pyrus communis    Kulturbirne 
Sorbus aucuparia    Eberesche 
Tilia cordata     Winterlinde 
Tilia platyphyllos    Sommerlinde 
 
 
Obstbäume: Qualität: H., 2xv, StU 8-10 cm, Stammhöhe 180 cm 
 
Arten in lokal bewährten Sorten von: 
 
Apfel 
Birne  
Kirsche  
Speierling 
Walnuss 
Zwetschge 
 
  
Heister Qualität: I.Hei, 1xv, 100-125 cm 
 
Acer campestre    Feldahorn  
Carpinus betulus    Hainbuche 
Cornus mas     Kornelkirsche 
Prunus avium    Vogelkirsche 
Tilia cordata     Winterlinde 
 
 
Sträucher Qualität: v.Str. 60-100 cm 
 
Cornus mas     Kornelkirsche 
Cornus sanguinea    Roter Hartriegel 
Corylus avellana    Haselnuss 
Crataegus laevigata   Zweigriffliger Weißdorn 
Crataegus monogyna   Eingriffliger Weißdorn 
Euonymus europaeus   Pfaffenhütchen 
Ligustrum vulgare    Rainweide, Liguster 
Lonicera xylosteum   Gewöhnliche Heckenkirsche 
Rosa arvensis    Kriech-Rose 
Rosa canina     Hunds-Rose 
Rosa rubiginosa    Wein-Rose 
Rosa glauca     Blaublättrige Rose 
Prunus spinosa    Schlehe 
Rhamnus catharticus   Gewöhnlicher Kreuzdorn 
Rubus caesius    Kratzbeere 
Rubus fruticosus    Echte Brombeere 
Sambucus nigra    Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana    Wolliger Schneeball 
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Gütebestimmungen 
 
Für Pflanzenlieferungen gelten die Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen gemäß DIN 
18916. Die aufgeführten Qualitäten und Mengen sind Mindestangaben. Die Ausgleichsmaßnah-
men müssen von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Haßberge abgenommen 
werden. 
 
 
 


